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êièmeià Lvkaîîcnntnisse und in Ihrer Mitte wird
das allfàllige einzelne Lokalintècessî am kräftigste,', durch

das Interest« der Mchrheil im Girichgewicht erhallen.

Was endlich nsch die Handhabung der ertheilten

Patentrechte berrist, so ist es wegen der Verschiedenheit

der Industriezweige unzweckmäßig, für fede Widerhand-
lung" pie gleiche Buße zu bestimmen, sondern jede Pa-

tente, welche jedesmal bekannt gemacht wird, muß die

zu ihrer Handhabung erforderliche Buße gegen ihre Ver-

ktzung enthalten und die Verfolgung um Och ad euer,

sstz von Seile des Paienlirlen gegen den Widerhandcln.

den, muß auf gewohnt richterlichem Wege geschehen,

mit der einzigen Bestimmung, daß die Richter über Fest,

setzung der Thatsache selbst, fachkundige uuparlheyifche

Manner zu Rache ziehen.

Auf diese Entwicklung des wichtigen Gegenstandes

hin, glaudi die staatswirthschasUiche Eommlßw» Ihnen
B. Ä. nun bestimmt antragen zu müssen, in den spr-

cicilcn Fall der Botschaft des Vollz, Raths noch nicht ein,

zutreten, und dagegen durch beyliegenden Dckretsentwurf
den Grundsah der Industriepacenterthellung aufzustel-

len, durch die nachfolgende Botschaft den Vollzichungs-

rath mit Ihren, allgemeinen Gesichtspunkt bekannt zu

machen, und dann zu erwarten, ob der Vollziehungsrath
nach Auerttnaung tiefer Gründlich..-, Ihnen einen neuen

bestimmten und umständlichen Vorschlag zur Patentée-

rung der englischen Künstler, die zu dieser Berathung
Anlaß gaben, zur Ratifikation vorlegen wolle.

Möge tiefer wichtige Schritt, den Sie B- G. durch
Anerkennung emeS neuen Eigenthumsrechtes, welches

bisher in Helvetica mißkannl war, zu thun berussen

sind, die schwankenden Industriezweige unsers Vater-
fandcs befestigen mrd erweitern, und Sie also die Be-
friedig»,,g sich verschaffe«, in Ihrer drückenden Lage
unserm armen Vaterland eine Quelle von Wohlstand
eröffnet zu haben, die manches der erduldeten Leiden
wieder einigermaßen zu vergüte» im Stande seyn wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vol!ziehungs-Rath>
Beschluß vom il. May,

Der Vollziehungsrath der einen und untheilbaren
helvetischen Republik — In Erwägung, daß das Ge-
fetz vom iz. Christmonas jeto Art von Schuidtitolw,.

Obligationen oder Akten, welche die Anerkennung einer

zinstragenden Schuld enrhait-n, dem Visa oder stufen,

weisen Sttrnpr! unterwarft'» chat, und daß folglich auch

diejenigen Contraste oder Obligationen, in welchen ein?

lebenslängliche Rente ausbedungen ist, diese Gebühr
bezahlen müssen;

In Erwägung, daß die-genaue Angabe des gegen

Ausbedlngung einer lebenslänglichen Rente ausgeliehenen

oder abgetretenen Capicalwerths, nicht immer bekannt

noch zu bestimmen ist, oder nur durch mehr oder min»

der ichwierige Untersuchungen bestimmt werden könnte,

und um den Eigenthümer» besagter Eontratte oder Ti-
let aus lebenslängliche Renten, in denen dieser Capi-

talwerth mcht angegeben wäre die Befolgung der Ar-
rikel 44 und 45 deS Beschlusses vom io. Hocnung M
Vollziehung des obigen Gefttz. s zu erleichtern;

beschließt:

1. Die Eigenthümer von lebenslänglichen Renten, del,

rc» Titel oder Akten de» geliehenen oder adgetre-

tenen Capiialwerth, um welchen die Rente stipuliert

worden nicht anzeigen würden, und die nicht im
Stande wären, sich ohne Schwierigkeit die genaue

Kenntniß dieser Summe zu verschaffen, um sie

bey der Bezahlung der Visagcbühr anzuzeigen,

können dem obigen Gesetze und Beschluß in Hin-
ficht auf diese Angabe, dadurch Genüge leisten, daß

fie den Betrag der besagten lebenslänglichen Rmtew

auf dem Fuße von einhundert Franken, für acht

Franken Rente, kapitalisieren.

2. Das ncmliche Verhältniß gilt auch zur Bestimmung;

der Gattung deS stufemveisen Stempelpapiers?
welches in Zukunft für die zu stipulierenden lebens-

länglichen Renten gebraucht werden soll, wenn nem-

lich der abgetretene Capitalwerth nicht genau be-

stimmt und derselbe in dem Contrast nicht iw
Zahlen ausgesczt werden könnte.

z. Der Finanzminister ist mit der Vollziehung des-

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Der Präsident des VoklzichmigscalhsI

(Sig.) Zimmer mann.

Im Namen des Vollziehungsraths
' der General-Secretair,-

Mousson,


	Vollziehungs-Rath

